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von katholiſchen Brautperſon geſchloſſene Ehe iſt mimi. nach
öſterreichiſchem Rechte unauflöslich.

Altlerchenfeld⸗3  Wien arl Kraſa Koop
VIII (Die Verleumdung oter mit Reſtitutions

quoa famam.) Ruſtikus hat den ereits verſtorbenen
Strigonius nach deſſen Tod öffentlicher Schrift (Zeitung) er
verleumdet und ſeine verleumderiſche Ausſage hat wenn auch nicht
bei allen die von ihr Kunde erhielten doch bei vielen Glauben 9e
funden man kann auch nicht ſagen daß ſie chon gänzlich IMN Ver
geſſenheit eraten ſei bei manchen wenigſtens iſt das gewiß nicht
der Fall 0 ſich u  ru längere Zeit Skrupel QAus ſeiner
andlung emacht da Ehre und Name bezug auf ote enne

gleichgültige Sache ſeien ſo fühlte ETL ſich doch auf dem
ſtark beunruhigt und — hier dieſe Angelegenheit ſeinem Beichtvater
mit Dieſer will daß - die verleumderiſche Ausſage retraktiere und
daß dieſer Widerruf öffentlich eſchehe weil auch die Verleumdung
Erne öffentliche war und noch nicht I Vergeſſenheit gekommen iſt
EL gibt aber zu daß dieſer iderru Eenne Form gekleidet
werde durch E die Ehre des Retraktanten mögli eſchaut
werde Ruſtikus numm jedoch Anſtand hierauf einzugehen weil eS
nicht ohne Schaden für die Erlgene Ehre geſchehen könne Da
nach der Ordnung der Liebe Kolliſionsfällen die Se  lebe bei
on gleichen Gütern der Nächſtenliebe vorangehe erſcheine hier
die Reſtitution al Ene moraliſche Unmöglichkeit Um jedoch alles

tun VaS ihm morali möglich ſei wolle den Sohn und die
Erben des Strigonius Verzeihung bitten und ihn QAbet peziell
rſuchen auf ſeinen Widerruf verzichten Dieſe Bitte wird ihm
auch von dem ohne des Verſtorbenen gewährt Es fragt ſich nUun
Darf der Beichtvater dieſes Vorhaben des Ruſtikus für
genügend erklären?

Löſung Ehrabſchneidungen nd Verleumdungen Rückſicht
auf ote werden nicht ſelten als minder Verwerfliches
nicht zu Agen ＋ Gleichgültiges betrachtet weil für ote Ehre
und Name keinen Wert mehr hätten Es iſt aber dief
laxe und geradezu falſche Anſchauung, hier bei der Verleumdung
ſtehen leiben allgemeinen zu ſagen Die Verleumdung ene
Verſtorbenen iſt mehrfacher Beziehung verdammungswürdig Der
eL Grund ieg Begriff und Weſen der Verleumdung Dieſe
iſt ihrer Atur nach Böſes und darum nach keiner Richtung
hin alſo auch nicht threr Richtung auf Verſtorbene El
gültiges und Erlaubtes Der zweite Grund ſich darauf daß
jeder auf Ern ehrendes Andenken nach ſeinem ode Wert legt
und durch den Tod des Rechtes auf Ehre und Namen nicht
eraubt wird Mortui IUureE 20 famam IIOII spoliantur 166

Cxcesserint“ agen die Moraliſten Weitere Gründe die hier
Betracht kommen ſind folgende Es 1e nicht ſelten daß
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durch emne Verleumdung der and, dem der Verſtorbene
gehörte, Schaden leidet und m dieſer Hinſicht großes Aergernis egeben
wird; ſodann wird den Freunden und Verwandten des Verleumdeten
regelmäßig eun großer Schmerz bereitet; Unter Umſtänden erleiden
ſie auch Iun ihren zeitlichen Gütern einen empfindlichen aden

Was den Verſtorbenen ſelbſt betrifft, ſo wird nicht bloß
ſein Andenken entehrt, wird auch der ifer, ſeiner In liebender
Fürbitte gedenken, mehr oder weniger nachlaſſen wenn nicht ganz
erkalten; die erbaulichen Beiſpiele, die CEL Im Leben egeben, die 9  L
Lehren und Ermahnungen, die man von vernommen, werden
mehr oder weniger ihrer und Wirkſamkeit verlieren. Zu all'
dem kommt noch, daß der Verſtorbene der Bosheit des Verleumders
wehrlos gegenüber ſich dagegen nicht ſchützen und verteidigen,
den Verleumder nicht entlarven, die Lüge nicht als das, was ſie iſt,
aufdecken kann. Gerade hierin liegt der Grund, weshalb man Ver
leumdungen In ihrer Richtung auf ote von jeher als beſonders ver.
abſcheuungswürdig gefunden hat Qher das alte Sprichwort: De
mortuis nil 181 bene.

Aus dieſen Andeutungen ergibt ſich daß die Verleumdung
In ihrer Richtung auf ote nicht bloß wider die Liebe, ſondern

wider die Gerechtigkeit ſtreite und Aher auch eine Reſtitu

2
tionspfli nach ſich ziehe. Die Ehre, welche man dem bten
ſeinem ehrenden Andenken geraubt hat, muß reſtituiert werden,
und wenn die gedachte Verleumdung die fficax damni für
einen dritten, für den Sohn oder die Tochter des Verſtorbenen
geworden iſt, ſo muß auch nach dieſer Hinſicht der Schaden wieder
gut gemacht werden. So nach der übereinſtimmenden Lehre der
Moraliſten.

Gehen wir nun aber auf die Reſtitutionspflicht guoa
famarn näher ein

Aus der übereinſtimmenden Lehre der Moraliſten ergibt ſich,
daß dem Verleumder eines bten die Pflicht obliege 3 retraktieren
und daß ⁷ dieſes öffentlich tun wenn ſeine Verleumdung eine
öffentliche war Dieſer Pflicht ſagen die Moraliſten weiter, iſt
nuL entbunden, wenn und olange deren Erfüllung eine moraliſche
Unmöglichkeit iſt, oder wenn bei ſeiner verleumderiſchen Ausſage
keinen Glauben gefunden hat oder wenn ſich inzwiſchen die verleum—
EIi  —  che Ausſage als eine falſche herausgeſtellt hat und als falſch
bekannt geworden iſt oder wenn eS endlich gewiß iſt, daß die ver
leumderiſche Ausſage der Vergeſſenheit anheimgefallen iſt Es liegt
das beſonders nahe, wenn ſeit der verleumderiſchen Ausſage ereits
eine längere Zeit verfloſſen iſt, beſonders wenn der Diffamierte von
Anfang weniger eékannt war, keine beſondere hervorragende Stellung

So kann eine ſolche Verleumdung die fficax ſein, daß
eine Heirat rückgängig gemacht werde dgl.
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einnahm dgl Die Toten werden oft ſchnell vergeſſen; man kann
aber nicht mehr von dem ehrenden Andenken eines ereits Vergeſſenen
prechen Im Zweifel hierüber iſt nach dem heiligen Alphons der
Verleumder von der Pfli des Widerrufes nicht entbunden. Der
Umſtand, daß der Widerruf der verleumderiſchen Ausſage gegen die
Ehre des Verleumders ſtreite, begründet ſich keine moraliſche Un  2
möglichkeit, dieſen Widerruf leiſten man das leugnen, ſo
mu man ſagen, der Verleumder habe das Privilegium nie oder
faſt nie 3 reſtituieren, inſowei * ſich Uu6m eine Reſtitution in bezug
auf die ELletzte Ehre handle; und darin läge wahrhaftig keine 96
ringe Begünſtigung jener abſcheulichen und das geſ

0

e Leben
˙ vergiftenden Schadenlüge, die man mit dem Namen Verleumdung
bezeichnet. Wahr iſt eS In Kolliſionsfällen geht nach den Regeln
des 0rdO Caritatis bei n gleichen Gütern und gleichen oder faſt
gleichen Verhältniſſen die Selbſtliebe der Nächſtenliebe an; aber
bei dieſer Regel darf man eine andere Regel nicht vergeſſen, welche
alſo lautet 1I PATI Conditione POtior eSt (O0nditio innOCentis. Es
geht alſo die Ehre des verletzten Unſchuldigen bei n gleichen oder
aſt gleichen Verhältniſſen der Ehre des Diffamators . deſſen
Bosheit die Schuld rägt, daß der Nächſte ſeiner Ehre Schaden
itt Omm eS dem Diffamator hart 0 nach dieſer Regel zu handeln,
ſo erinnere ſich daran, daß ſich ſelbſt eine Laſt aufgebürdet
hat Nur wenn CS ſich Ehre und Ehre Unter Ungleichen
Verhältniſſen handeln würde, wenn ſich alſo der Schaden der
Ehre von Seite des Diffamators der beſonderen Lage der
inge als das gewiß und darum viel größere Uebel darſtellte,
könnte eine moraliſche Unmöglichkeit eltend gemacht werden. Es
iſt dies aber Eun Ausnahmefall, der nicht von vornherein präſumiert
werden darf, muß aus den beſonderen Verhältniſſen ſich als
gewiß herausſtellen.

Ob aber nicht der Verleumder eines Verſtorbenen
von den Erben des etzteren durch einen Erlaß von ſeiner
Pflicht widerrufen entbunden werden könne?

Der Diffamierte kann dem Diffamator allerdings den Widerruf
erlaſſen und iſt dann der Diffamator von der gedachten Pflicht
entbunden, wofern dieſer gnädige Nachlaß keinen Nachteil in ſich
chloß den der Diffamierte lustitia 3 verhindern ver  1  2 war
Das noe jedoch auf die Verleumdung eines bten keine Anwendung,
da Aii ſolcher Nachlaß von Seite des diffamierten Toten nicht nach
weisbar iſt Der Sohn und Erbe eines Verſtorbenen kann allerdings
n bezug auf jenen Schaden, der ihm ſelbſt durch die ſeinem verſtorbenen
Vater zugefügte Verleumdung zuging, die Reſtitution erlaſſen, nicht
aber n Ezug auf die Ehre, welche ſeinem Vater nach deſſen Tod
ungerechterweiſe geraubt worden iſt; denn der Sohn iſt nicht Herr
der Ehre ſeines verſtorbenen Vaters. „Obligatio restitutionis faciendae
— 5 Etlam, 81 quis mortuis inluste detraxerit,. haeredes
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6  — Condonare possunt, CU  — famae alienae 110II Sint domini.“
(Scavini).

Iämm CS unſere Zeit mit der Reſtitution, von der hier
die ede iſt, nichts weniger als L ſo wird der Beichtvater ſich
hüten müſſen ſein Verfahren nach den Maximen des Zeitgeiſtes 3
regeln, damit von ihm nicht das Wort des Heilandes gelte: „Wenn
ein Blinder den andern Uhr ſo en beide mn die Grube.“ Um
aber andererſeits niemanden aufzubürden, wozu nicht ver.

iſt, wird eL auch gewiſſenhaft ohne Anſehen der Perſon
prüfen müſſen ob nicht eine der Urſachen vorliege, die, wie oben
erinnert worden, von der Reſtitution, hier vom Widerrufe, entbinden

Breitenbach Kundl Tirol). oſef weizer.
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1 Gottesliebe und Si  ett. Neue Unterſuchungen 34  ber die
Notwendigkeit der guten Meinung. Von Di Johann Ernſt (Sonder  2
ausgabe aus der Tübinger Eo Quartalſchrift 1908, 4.0
1907 aupp jun 80 Tübingen

— Anſchauungen des hochw Verfaſſers, EL mn der Studie „Ueber
die Notwendigkeit der guten einung. Unterſuchungen 1*  ber die Gottesliebe als
Prinzip der Si  Et und Verdienſtlichkeit Freiburg, Herder Sge.
prochen atte, waren nicht ohne Widerſpruch geblieben, zumal nicht der Grund  E
gedanke, der QAlle anderen Ausführungen beherrſchte, daß nämlich jeder ittlich
gute Akt implizite einen formellen Liebesakt ott enthalte, einen Akt der
übernatürlichen Liebe Gottes Üüber alles bei dem Gerechtfertigten, der natürlichen
Gottesliebe bei den übrigen.

Mit den verſchiedenen Kritikern ſucht der Verfaſſer ſich hier auseinander—
zuſetzen und gerade ſeine Grundtheſe 5 verteidigen. Daß nicht alle Angriffe,
welche der Verfaſſer erfahren hat, gegen ihn und ſeine Anſicht beweiskräftig ſind,
dürfte zugegeben ſein. Allein, daß die au

eſe gerettet ſei, ürfte unſers Er

tens noch weniger behauptet werden önnen Dagegen prechen u ehr die
Zugeſtändniſſe oder Erklärungen, welche der Verfaſſer hier mn unſerer roſchüre
machen muß, und die Folgerungen, denen ſeine Le nicht entgehen kann

Ein wichtiges Zugeſtändnis findet ſich Seite Dort etzt Verfaſſer ſeine
Anſchauung Ahin feſt, daß das einzelne ittlich gute Werk, welches ohne Be
ziehung 5. ott gar nicht gedacht werden könne, allerdings eine wahre Liebe
Gottes „Super omnia“ n ich enthalte, aber nicht eine olche Liebe „M O0mnibus“.
amit glaubt der Herr Verfaſſer auch die Folgerung ablehnen 3 können, als
ob ſeine Doktrin jedem ittlich erte die rechtfertigende zuſchreiben
nüſſe; enn dieſe I habe nuL diejenige Gottesliebe, welche auch 11 0mnibus
oder quoad actiones eine Gottesliebe SUPer O0mnida ſei Es will Uuns
jedo dieſe Unterſcheidung der te. U omnia in eine in 0omnibus
und nicht I Omnnibus unmögli cheinen Wenn ich wahrhaft Ott über
liebe, dann kann 5 kein Gut geben, alſo keinen Gegenſtand irgend eilner
meiner wirklichen oder möglichen Willensakte oder handlungen, den ich nicht
btt dem Herrn nachſe e; muß Ott alſo auch n Omnnibus oder quoad

actiones dem ekt nach U Ounia lieben. brauche allerdings
nicht alle möglichen Güter oder Scheingüter, meinen Willen affizieren
können, einzeln mir vorzuſtellen; aber der Gott, dieſer Liebesaffe

inzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1908


